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Beitragsordnung 

Gültig ab 09/2026 

 
 
Elternbeiträge: 
Die hier aufgeführten Elternbeiträge richten sich nach den Buchungszeiten laut Buchungsbeleg.  
 

 über 1 
bis 2 

Stunden 

über 2 
bis 3 

Stunden 

über 3 
bis 4 

Stunden 

über 4 
bis 5 

Stunden 

über 5 
bis 6 

Stunden 

über 6 
bis 7 

Stunden 

über 7 
bis 8 

Stunden 

über 8 
bis 9 

Stunden 

> 9 
Stunden 

Krippe 174,00€ 215,00€ 285,00 € 354,00 € 422,00 € 481,00 € 538,00 €   

Kindergarten    217,00 € 239,00 € 263,00 € 282,00 € 302,00 € 321,00 € 

Hort 175,00 € 197,00 € 220,00 € 243,00 € 266,00 €     

 

Staatlicher Beitragszuschuss: Ab September des Jahres, in dem das Kind das 3. Lebensjahr vollendet, werden die 

aufgeführten Beiträge um einen staatlichen Zuschuss in Höhe von derzeit 100 € ermäßigt (Art. 23 Abs. 3 BayKiBiG).  

Geschwisterermäßigung: Bei gleichzeitigem Besuch von Geschwisterkindern in einer oder mehreren 

Kindertageseinrichtungen i. S. Art. 2 Abs 1 BayKiBiG im Gemeindegebiet Herrsching, ermäßigt sich die die Gebühr 

für das zweite und jedes weitere Kind um 25%. Voraussetzungen für einen Zuschuss sind auf der Homepage 

https://www.herrsching.de/buergerservice/formulare-a-z/Antrag-Geschwisterermaessigung zu finden. 

 

Weitere monatliche Entgelte: 
 
 

 Material Brotzeit 

Krippe 8 €  35 €  

Kindergarten 8 € 21 € 

Hort 8 € 21 € * 

 
* bei Splittingplatz Hort 5 € pro gebuchten Tag 

 
Ferienbuchung/Hort: 
 

Anzahl Tage Preis 

ab 15 bis  
29 Tage 

15 € 

30-44 Tage 20 € 
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